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Nach wie vor gilt Singapur als einer der attraktivsten Wirt
schaftsstandorte in Asien. Der prosperierende Stadtstaat zieht 
eine Vielzahl internationaler Unternehmen und dementspre
chend auch viele Expatriates an, die auf Basis eines Arbeits
visums tätig sind.

Seit mehreren Jahren ist Singapur ebenfalls bestrebt, sich in 
Südostasien als internationaler Standort für Forschung und 
Entwicklung zu etablieren. Entsprechend gestiegen ist das 
Bildungsnievau der lokalen Bevölkerung. Trotz dieser gene
rell zukunftsweisenden Entwicklung, sieht sich die Regierung 
Singapurs seit einiger Zeit dazu veranlasst, in diesen Entwick
lungsprozess verstärkt einzugreifen.

Bereits im Jahr 2007 hat die Regierung Singapurs ein Pro
gamm zur Förderung der lokalen Arbeitnehmerschaft verab
schiedet. Dabei ging es vornehmlich um die Sicherung von 
Arbeitsplätzen für einheimische Professionals, Manager und 
Executives („PME“). Die am 8. Juli 2015 durch das Ministry of 
Manpower („MOM“) bekannt gegebenen Neuregelungen rei
hen sich nahtlos in den bisherigen Maßnahmenkatalog ein. 
Den Arbeit gebern kommt nach Angaben der Regierung dabei 
eine besonders wichtige Rolle zu. Durch eine Kombination aus 
Anreizen  und strengeren Regelungen, von denen die meisten 
am 1. Oktober 2015 in Kraft treten, sollen sie dazu angehal
ten werden, ihre Einstellungspolitik an die Ziele der Regierung, 
d. h. verstärkter Fokus auf die lokale Arbeitnehmerschaft, an
zupassen.

Die wichtigsten Regelungen, die die meisten Arbeitgeber in 
Singapur betreffen werden, sind:

a. Arbeitgeber sind in Zkunft gehalten, eine Gehaltsspanne der 
offenen Stellen, welche in der staatlichen Stellenbörse „Jobs 
Bank“ veröffentlicht wurden, im Rahmen des Fair Considera
tion Frameworks („FCF“) anzugeben;

b. Das MOM wird verstärkt Employment Pass („EP“) Anträ
ge von Arbeitgebern überprüfen, die verglichen mit ande
ren Arbeit gebern derselben Branche, weniger singapurische 
PMEs beschäftigen;

c. Strengere Beurteilung der ausländischen PMEs, für die EPs 
beantragt werden;

d. Arbeitgeber, die ältere singapurische Arbeitsuchende für be
stimmte Stellen in mittleren Positionen einstellen, sind be
rechtigt, Lohnzuschüsse zu beantragen; und

e. Ein Employment Claims Tribunal („ECT“) wird voraussichtlich 
im ersten Quartal 2016 eingesetzt werden.

1. Veröffentlichung einer Gehaltsspanne

Das FCF Stellenausschreibungserfordernis1 wird um eine Kom
ponente erweitert. Arbeitgeber werden ab 1. Oktober 2015 
dazu  angehalten sein, bezüglich offener Stellen in der staatli
chen Jobs Bank eine Gehaltsspanne anzugeben. EP Anträge, 
bei denen die vorherige Stellenausschreibung keine Gehalts
spanne enthielt, werden in Zukunft abgelehnt werden.

2. Intensivere Prüfung von EP Anträgen

Betroffen hiervon sind Arbeitgeber, die eine geringere Anzahl 
an singapurischen PMEs beschäftigen, als andere Arbeitgeber 
derselben Branche. EP Anträge solcher Arbeitgeber werden 
vom MOM zukünftig intensiver geprüft. Im Zuge einer solchen 
Überprüfung kann das MOM fordern, weitere Informationen be
treffend den Bewerbungsprozesses zu übermitteln. Zwecks 
Dokumentation ihres Auswahlprozesses sollten Arbeitgeber 
daher insbesondere darauf achten, dass

�	die Anzahl der Bewerbungen von Singapurern als Reaktion 
auf das Stellenangebot dokumentiert wird;

�	singapurische Bewerber nach Möglichkeit nachweislich zu 
einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden und Grün
de für die Nichteinstellung festgehalten werden; sowie

�	eine Aufschlüsselung über die Singapurer in PMEPositio
nen auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens existiert.

Diese Aufzählung ist keinesfalls abschließend, weshalb Arbeit
gebern anzuraten ist, den Bewerbungsprozess zukünftig genau 
zu dokumentieren, um ggf. zeitnah durch das MOM angefor
derte Informationen nachreichen zu können.

Vereinzelt hat das MOM bereits jetzt damit begonnen, die 
vorgenannten Informationen zu erfragen und darüber hinaus 
mehrfach von Arbeitgebern verlangt, einen detailreichen Maß
nahmenkatalog über Schritte vorzulegen, die auf eine ver

1 Das Stellenausschreibungserfordernis wurde 2014 eingeführt. Es 
gilt derzeit nur für EP Anträge. Eine Ausschreibung muss u.a. nicht 
erfolgen, wenn das einstellende Unternehmen nicht mehr als 25 
Mitarbeiter beschäftigt oder der einzustellende Mitarbeiter minde
stens S$ 12.000 im Monat verdient. Allerdings kann auch diesen 
Firmen eine Ausschreibungspflicht auferlegt werden, wenn MoM 
zu dem Ergebnis kommt, dass die Einstellungspraxis des Unter
nehmens nicht im Einklang mit dem FCF steht und Singapurer be
nachteiligt. Es ist daher grundsätzlich von Vorteil, den allgemeinen 
Vorgaben zu folgen und Stellen auszuschreiben, selbst wenn eine 
der vorgenannten Ausnahmen einschlägig ist,
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stärkte Einstellung von singapurischen Arbeitskräften abzie
len, um so ihre Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften 
zu verringern.

Leider entspricht es der gängigen MoMPraxis, zusätz
liche Dokumente regelmäßig erst im Nachhinein anzufordern 
und etwaige EP Anträge bis dahin vorerst abzulehnen. Eine 
Übermittlung etwaiger Nachweise über die Anzahl singapuri
scher Bewerber, Einladungen zu Bewerbungsgesprächen, etc. 
ist zum Zeitpunkt der Antragstellung derzeit nicht möglich. Es 
muss daher regelmäßig Widerspruch gegen die Entscheidung 
eingelegt werden, so dass die eigentlich sehr schnelle Bearbei
tungszeit von sieben Werktagen, die das MoM als Ziel ausgibt, 
regelmäßig nicht eingehalten wird. Arbeitgeber sollten dies ins
besondere bei der Einstellung von PMEs beachten und ent
sprechende Vorlaufzeiten einplanen.

3. Bereitstellung von Lohnzuschüssen

Ab dem 1. Oktober 2015 wird die Workforce Development 
Agency ein neues Career Support Programme („CSP“) ein
führen, welches Anreize für Arbeitgeber schaffen soll, ältere 
singa purische PMEs einzustellen. Das CSP wird voraussicht
lich zunächst für 2 Jahre laufen.

Arbeitgebern, die ältere PMEs einstellen, die seit mindestens 
6 Monaten nach einer Stelle in mittleren Positionen gesucht ha
ben und diesen mindestens S$ 4000 Gehalt zahlen, werden 
Lohnzuschüsse gewährt. Die genaue Höhe wird vom Alter des 
PME und der Dauer der Beschäftigung, abhängen:

Für PMEs Alter 50+ Für PMEs zw. 40 
und 50

Unterstützung 
für die ersten 
6 Monate:

40 % des monatlichen 
Bruttoentgelts;

max. S$2.800 monatl.

20 % des monatlichen 
Bruttoentgelts;

max. S$ 1.400 
monatl.

Unterstützung 
für die 
nächsten 
6 Monate:

20 % des monatlichen 
Bruttoentgelts; max. 
S$ 1.400 monatl.

10 % des monatlichen 
Bruttoentgelts;

max. S$ 700 monatl.

4. Strengere Kontrollen von ausländischen 
PMEs

Das MOM beurteilt EP/SPass2 Anträge derzeit im Wesentli
chen basierend auf einer Kombination aus Qualifikation, Erfah
rung und Gehalt.

Zukünftig wird hingegen mehr Gewicht auf die einschlägigen 
Erfahrungen der EP und SPassBewerber gelegt. Dies soll 
insbesondere für diejenigen gelten, die eine Arbeitserlaubnis 
zur Ausübung eines freien Berufes beantragen.

Aus unserer Sicht wird dies insbesondere Hightech und IT
Unternehmen treffen, die verstärkt auf gut ausgebildete, junge 
Arbeits kräfte aus dem Nahen Osten, Indien und Pakistan an
gewiesen sind. Die Neuerungen scheinen bereits jetzt seitens 
des MoM umgesetzt zu werden.

Darüber hinaus sperrt das MOM seit jeher EPBewerber mit 
gefälschten Qualifikationen lebenslänglich für eine Tätig
keit in Singapur. In Zukunft wird das MOM auch EPBewer
ber ablehnen, die zweifelhafte Qualifikationen vorlegen. Wann 
genau  eine Qualifikation „zweifelhaft“ ist, wurde bislang nicht 
näher  erläutert.

5. Employment Claims Tribunal

Bislang sind die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, Streitigkeiten 
mit dem Arbeitgeber verbindlich klären zu lassen, begrenzt. 
Arbeitnehmer, die dem Employment Act (Cap. 91) („EA“) un
terfallen, können sich im Streitfall an den Commissioner of 
Labour wenden. PMEs mit einem monatlichen Einkommen 
von mehr als S$ 4.500 (ein Großteil der in Singapur beschäf
tigten PMEs) fallen jedoch nicht unter den EA. Ihnen ver
bleibt daher bislang nur der oftmals sehr teure Weg über die 
ordentliche Gerichtsbarkeit.

Eine weitere Neuerung stellt daher der ECT dar, der bis zum 
ersten Quartal des Jahres 2016 eingerichtet werden soll. 
Dieser  soll auch den vorgenannten PMEs offenstehen. Zwar 
liegen bislang noch keine Einzelheiten zum ECT vor. Da der 
ECT allerdings als Alternative zu den normalen Gerichten ein

2 Ein SPass ist wie der EP ein Arbeitsvisum, allerdings wenii
ger für Führungskräfte/Spezialisten (wie der EP), sondern für 
Arbeitnehmer mit durchschnittlichen Fähigkeiten, Qualifikationen 
und Gehältern. Im Unterschied zum EP hängt die Fähigkeit einen 
Ausländer auf Grundlage eines SPass einzustellen davon ab, wie
viele lokale Arbeitnehmer bereits beschäftigt werden. Je nach In
dustriezweig beträgt das Verhältnis 1:4 bis 1:5.
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geführt wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebühren für die 
Anrufung des ECT nominal ausfallen werden.

Der ECT bietet damit grundsätzlich auch Managern und 
Führungskräften eine preiswerte Möglichkeit zur gericht
lichen Klärung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten. Frag
lich ist, ob eine Streitwertobergrenze eingeführt wird. 
Ein solche gilt beispielsweise auch für die Anrufung 
des Small Claims Tribunal („SCT“), welches sich nur 
mit Streitigkeiten bis S$ 10.000 oder bei Zustimmung 
beider  Parteien mit Streitigkeiten bis S$ 20.000 befasst.
Im Falle des Überschreitens einer wie auch immer festgeleg
ten Grenze wäre jedoch auch weiterhin der normale Zivilrechts
weg eröffnet.

Für Arbeitgeber bedeutet dies letztlich, dass in Zukunft noch 
mehr auf eine saubere Gestaltung der Arbeitsverträge zu 
achten  ist, da mit Einführung des ECT verstärkt mit gerichtli
chen Auseinandersetzungen gerechnet werden muss.

Zusammenfassung

Die vielen Regierungsinitiativen, die bereits gegenwärtig die 
Beschäftigung lokaler Arbeitnehmer stärken, zielen darauf ab, 
die Beschäftigungsfähigkeit der singapurischen PMEs weiter
hin zu erhalten und ihnen durch Um und Weiterbildungs
maßnahmen zu helfen, attraktive Arbeitsplätze und Karriere
wege anzustreben. Eine besonders große Rolle kommt bei 
der Verfolgung der Ziele der Regierung den Arbeitgebern zu. 
Arbeitgeber sind angehalten die Entwicklung von singapuri
schen PMEs zu unterstützen und sie angemessen für Karriere
möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Um dies sicherzustellen, 
verschärft das MOM die Voraussetzungen für die Erteilung 
von Arbeitserlaubnissen.

Bei den vorgestellten Maßnahmen handelt es sich lediglich um 
die aktuellsten von einer ganzen Reihe an Regierungsmaßnah
men zur Stärkung der lokalen Arbeitnehmerschaft. Es ist wahr
scheinlich, dass derzeit noch weitere solcher Änderungen in 
Arbeit sind.3 Dementsprechend müssen sich Arbeitgeber in Zu
kunft auf strengere Regeln in Bezug auf die Beschäftigung von 
Ausländern einstellen.

3 So wurde nach der Bekanntgabe am 8. Juli 2015 eine Mitteilung 
des MoM veröffentlicht, wonach ab September 2015 für Work Pass 
Inhaber eine Gehaltsuntergrenze von S$ 5.000 gilt, ab der für die 
den Work Pass Inhaber nach Singapur begleitenden Ehepartner/
Kinder ein Dependant Pass beantragt werden kann. Für nach 
bzw. mitgezogene Eltern kann der einschlägige Long Term Visit 
Pass sogar erst ab einem Einkommen von S$ 10.000 beantragt 
werden. Der Familiennachzug wird also ebenfalls schwieriger.

Angesichts der sich weiterhin abzeichnenden Verschärfung 
der immigrationsrechtlichen Bestimmungen sind Unternehmen 
gut beraten, frühzeitig zu prüfen, ob eine vermehrte Einstellung 
von lokalen Arbeitskräften unter Ausnutzung der bestehenden 
Anreize trotz möglicherweise bestehender Hemmnisse, wie 
Sprachbarrieren, kultureller Unterschiede oder Ausbildungsde
fizite, mittelfristig unternehmerisch sinnvoll erscheint.

Pascal Brinkmann, LL.M. (Stellenbosch)

Rechtsanwalt

Luther LLP

Singapur

Telefon +65 6408 8000

pascal.brinkmann@luther-lawfirm.com
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